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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Seeaufgabengesetzes

A. Problem und Ziel

Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) hat auf der Diploma-
tischen Konferenz vom 9. bis 12. Dezember 2002 in London Änderungen der
Anlage des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des mensch-
lichen Lebens auf See (SOLAS-Übereinkommen) beschlossen. Diese Änderun-
gen dienen dem vorbeugenden Schutz der Schifffahrt insbesondere vor terroris-
tischen Anschlägen durch ein internationales Regelungswerk. Sie wurden in
Deutschland durch ein Vertragsgesetz1) und ein Ausführungsgesetz2) in nationa-
les Recht umgesetzt.

Kapitel XI-2 Regel 9 der Anlage zum SOLAS-Übereinkommen regelt die Durch-
führung von Kontrollen auf Schiffen. In Deutschland hat das Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), als die nach § 5 Abs. 1 Nr. 4b in Ver-
bindung mit § 1 Nr. 13 des Seeaufgabengesetzes zuständige Behörde, die Um-
setzung der Eigensicherungsmaßnahmen nach Kapitel XI-2 der Anlage des
SOLAS-Übereinkommens auf dem Schiff und in dem zugehörigen Unternehmen
zu überprüfen.

Die Regelungen des SOLAS-Übereinkommens werden auf europäischer Ebene
durch die Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 31. März 2004 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und
in Hafenanlagen3) ergänzt. Diese Verordnung sieht in Artikel 9 Abs. 1 die
Durchführung von Kontrollen durch die Mitgliedstaaten und in Artikel 9 Abs. 4
die Durchführung von Inspektionen durch Beauftragte der EU-Kommission vor.
Der vorliegende Gesetzentwurf soll die rechtlichen Voraussetzungen dafür
schaffen, dass Bedienstete der national zuständigen Behörde und die von der
EU-Kommission beauftragten Inspekteure die notwendigen Inspektionen auf
Seeschiffen durchführen können.

Zugleich soll eine Rechtsgrundlage für künftige, auf weiteren internationalen
Verpflichtungen beruhende Betretungsrechte geschaffen werden.

Neben den Änderungen von Bundesrecht könnte eine Anpassung des Landes-
rechts insbesondere im Hinblick auf die Hafenanlagen erforderlich sein. Soweit

1) Gesetz zur Änderung des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des menschlichen

Lebens auf See und zum Internationalen Code für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenan-

lagen (BGBl. 2003 II S. 2018).
2) Gesetz zur Ausführung der im Dezember 2002 vorgenommenen Änderungen des Internationalen Über-

einkommens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See und des Internationalen Codes für

die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen (BGBl. 2004 I S. 1389).
3) ABl. EU Nr. L 129 S. 6 vom 29. April 2004.
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die Hafenanlagen der Länder betroffen sind, obliegt es deren Kompetenz, ent-
sprechende Regelungen zu treffen.

Bei Gelegenheit der Rechtsetzung wird auch weiterem Änderungsbedarf Rech-
nung getragen.

B. Lösung

Ergänzung der bestehenden Regelungen zum Betretungsrecht im Seeaufgaben-
gesetz (SeeAufgG) und Einfügung einer entsprechenden neuen Regelung für
Kontrollen aufgrund europäischer oder sonstiger internationaler Verpflichtun-
gen.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Vollzugsaufwand

Der öffentlichen Verwaltung entstehen keine zusätzlichen Kosten, insbesondere
kein Planstellenmehrbedarf für den Bundeshaushalt. Das Gesetz hat als solches
auch keine Auswirkungen auf die Haushalte der Länder und Kommunen. Mög-
liche zukünftige kostenträchtige Maßnahmen sind noch nicht absehbar.

E. Sonstige Kosten

Den von der Neuregelung betroffenen Wirtschaftskreisen, Reedern und Hafen-
betreibern entstehen unmittelbar keine zusätzlichen Kosten. Auswirkungen auf
Einzelpreise und auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreis-
niveau, sind derzeit nicht zu erwarten.
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Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Seeaufgabengesetzes

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Seeaufgabengesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2876), zuletzt geändert
durch Artikel 47 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Nr. 14 wird der Punkt am Ende durch ein Komma
ersetzt und folgende Nummer 15 angefügt:

„15. die Mitwirkung an Inspektionen der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften oder internatio-
naler Organisationen, deren Mitgliedstaat die Bun-
desrepublik Deutschland ist, soweit diese zur
Durchführung von Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaften oder zur Erfüllung völkerrechtli-
cher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land im Anwendungsbereich dieses Gesetzes erfor-
derlich ist.“

2. § 5 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird das Wort „sie“ gestrichen.

b) Nach Nummer 4b wird folgende Nummer 4c einge-
fügt:

„4c. nach § 1 Nr. 15,“.

3. In § 8 Abs. 1 Satz 1 werden nach der Angabe „§ 1 Nr. 1
bis 6“ die Angabe „und 13“ eingefügt und nach der An-
gabe „Nr. 3 Buchstabe d“ das Wort „und“ durch das Wort
„sowie“ ersetzt.

4. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt:

„§ 8a

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
hat die Durchführung von Inspektionen im Sinne des § 1
Nr. 15 zu ermöglichen und zu unterstützen. Es hat dabei
die Befugnisse nach § 8 Abs. 1; § 8 Abs. 2 und 3 gilt ent-
sprechend. Bei Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 ist
die Begleitung durch Beauftragte der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften oder internationaler Orga-
nisationen zuzulassen.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Das Gesetz dient der Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 31. März 2004 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf
Schiffen und in Hafenanlagen*). Die EG-Verordnung dient
als Grundlage für die harmonisierte Auslegung und Um-
setzung sowie die gemeinschaftliche Kontrolle der besonde-
ren Maßnahmen zur Erhöhung der Gefahrenabwehr in der
Schifffahrt, die durch Änderungen der Anlage des SOLAS-
Übereinkommens und den Internationalen Code für die Ge-
fahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen (ISPS-Code)
international in Kraft getreten sind. Sie hat außerdem das
Ziel, gemeinschaftliche Maßnahmen einzuführen und umzu-
setzen, die der Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen
im internationalen Seehandel und im nationalen Verkehr so-
wie der Erhöhung der Gefahrenabwehr in den ihnen dienen-
den Hafenanlagen angesichts der Bedrohung durch vorsätz-
liche rechtswidrige Handlungen dienen.

Das Gesetz schafft in diesem Zusammenhang die rechtlichen
Grundlagen für die Ausübung der Rechte nach § 8 Abs. 1
und 2 SeeAufgG durch nationale Bedienstete und andere In-
spekteure aufgrund europäischer oder völkerrechtlicher Ver-
pflichtungen. Artikel 9 Abs. 4 der EG-Verordnung sieht die
Durchführung von Inspektionen durch Beauftragte der EU-
Kommission zur Überwachung der Anwendung dieser Ver-
ordnung durch die Mitgliedstaaten vor. Sie benötigen zur
Durchführung dieser Kontrollen das Recht, Schiffe und
Reedereien zu betreten.

Zukünftig sind weitere Kontrollbesuche von Vertretern inter-
nationaler Organisationen möglich. Dabei ist insbesondere
an das geplante IMO Member State Audit zu denken. Durch
dieses Audit soll kontrolliert werden, ob die staatlichen Ver-
waltungen ihre Flaggen-, Hafen- und Küstenstaatverantwor-
tung hinreichend wahrnehmen. Die Ausgestaltung des Au-
dits wird zurzeit in der IMO diskutiert. Im November 2005
soll die IMO-Vollversammlung die Einführung des Audits
beschließen.

Bei Gelegenheit der Gesetzgebung werden zudem redaktio-
nelle Änderungen durchgeführt.

Der Bund hat für die schiffsbezogenen Regelungen die
Gesetzgebungszuständigkeit gemäß Artikel 74 Abs. 1 Nr. 21
des Grundgesetzes. Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur
Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse
gemäß Artikel 72 Abs. 2 des Grundgesetzes erforderlich.
Eine effektive Eigensicherung vor terroristischen Anschlä-
gen erfordert eine kontinuierliche Beachtung der notwen-
digen technischen und operativen Voraussetzungen durch
die Schiffsbesatzungen und die Eigner. Diese ist nur bei
einer hohen Kontrolldichte durch die zuständigen nationalen
und europäischen Behörden bzw. ihre Beauftragten gewähr-
leistet, so dass mögliche Umsetzungsmängel und Missach-
tungen zeitnah erkannt werden. Eventuell unterschiedliche
Regelungen der Länder in diesem Bereich könnten dazu füh-
ren, dass der vorbeugende Schutz der Schifffahrt vor terro-

ristischen Anschlägen innerstaatlich nicht überall gleich
wirksam gewährleistet ist. Diese Rechtszersplitterung läge
weder im Interesse des Bundes noch der Länder und kann
deshalb nicht hingenommen werden.

Die bundeseinheitliche Regelung der Überwachung der
Eigensicherung steht im Übrigen im engen Zusammenhang
mit der bereits bundeseinheitlichen Regelung der Eigensi-
cherungsmaßnahmen selbst sowie mit der ebenfalls bundes-
einheitlich geregelten betrieblichen Sicherheit von Schiffen.
Durch die umfassende, einheitliche bundesgesetzliche Rege-
lung für den gesamten Bereich der Schiffssicherheit wird
eine effektive Gefahrenabwehr erreicht, die im gesamtstaat-
lichen Interesse liegt.

Der öffentlichen Verwaltung entstehen keine zusätzlichen
Kosten, insbesondere kein Planstellenmehrbedarf für den
Bundeshaushalt. Das Gesetz hat als solches auch keine Aus-
wirkungen auf die Haushalte der Länder und Kommunen.

Mögliche zukünftige kostenträchtige Maßnahmen sind noch
nicht absehbar.

Zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Ha-
fenanlagen werden die Betretungsrechte für die Durchfüh-
rung von Inspektionen neu geregelt. Hierdurch entstehen den
normunterworfenen Wirtschaftskreisen, im Wesentlichen
Reedern und Hafenbetreibern, unmittelbar keine zusätz-
lichen Kosten. Insoweit sind derzeit keine Auswirkungen auf
Einzelpreise, das Preisniveau und das Verbraucherpreis-
niveau zu erwarten. Mittelbar preisrelevante Effekte sind
aufgrund fehlender finanzieller Belastungen der Haushalte
der Gebietskörperschaften nicht zu erwarten.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Seeaufgabengesetzes –
SeeAufgG)

Zu Nummer 1

Mit der Einfügung der neuen Nummer 15 wird eine Kompe-
tenz des Bundes für die Mitwirkung an den hier in Rede ste-
henden Inspektionen geschaffen. Darüber hinaus wird eine
Bundeskompetenz, soweit dies zur Erfüllung zukünftiger
völkerrechtlicher Verpflichtungen – etwa im Rahmen eines
IMO-Audits – erforderlich ist, geschaffen.

Zu Nummer 2

Die Änderung ist rein redaktioneller Art und weist die durch
Artikel 1 Nr. 1 geschaffene Bundeskompetenz dem Bundes-
amt für Seeschifffahrt und Hydrographie zu.

Zu Nummer 3

Mit der Änderung in § 8 Abs. 1 Satz 1 SeeAufgG wird der
Tatsache Rechnung getragen, dass im Rahmen der Abwehr
äußerer Gefahren in der Seeschifffahrt (insbesondere nach
Maßgabe des Internationalen Übereinkommens zum Schutz
des menschlichen Lebens auf See (SOLAS) sowie des Inter-
national Ship and Port Facility Security Code (ISPS-Code))*) ABl. EU Nr. L 129 S. 6 vom 29. April 2004.
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zusätzliche Betretungsrechte erforderlich sind. Die Ände-
rung ermöglicht den Zugang sowohl auf das Schiff wie in
das dazugehörende Unternehmen (Reederei).

Zu Nummer 4

Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur
Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafen-
anlagen*) sieht die Durchführung von Inspektionen durch die
Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission vor. Die
Kontrollmaßnahmen nach Artikel 9 Abs. 1 der EG-Verord-
nung werden von den Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Ver-
pflichtungen aus Kapitel XI-2 der Anlage des SOLAS-Über-
einkommens wahrgenommen. Die Inspektionen nach
Artikel 9 Abs. 4 der EG-Verordnung dienen der Überwa-
chung der Anwendung dieser Verordnung durch die Mit-
gliedstaaten seitens der Kommission. Die EU-Kommission
kontrolliert damit die Anwendung der EG-Verordnung durch
die Mitgliedstaaten und die Erfüllung der Verpflichtungen
aus dem SOLAS-Übereinkommen.

Der neue § 8a SeeAufgG ist notwendig, um im Rahmen
dieser Kontrollen ein Schiff sowie das dazugehörende Un-
ternehmen (Reederei) betreten zu können, Akteneinsicht zu
nehmen oder Unterlagen zu verlangen. Diese Rechte gelten
nur für Schiffe unter deutscher Flagge oder der Flagge
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union. Drittflaggige
Schiffe werden davon nicht erfasst. Die Kontrolle nicht-
europäischer Schiffe durch Inspektoren der EU-Kommis-
sion im Rahmen der Durchführung der EG-Verordnung ist
völkerrechtlich bedenklich und zudem nicht erforderlich.
Nach Artikel 9 Abs. 5 der EG-Verordnung unterzieht sich
der Mitgliedstaat der Kontrolle durch die EU-Kommission.
Das Betreten und Überprüfen von Schiffen, die die Flagge
eines Staates führen, der nicht EU-Mitglied ist, gehört nicht
dazu.

Die Beauftragten europäischer oder internationaler Organi-
sationen dürfen ein Schiff oder eine Reederei nur in Beglei-
tung eines Bundesbediensteten (aus dem Geschäftsbereich
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen) betreten. Dies hat mehrere Gründe:

Zunächst wird dadurch sichergestellt, dass die Kontrolle die
Grundrechte der Betroffenen beachtet und insbesondere die
Grenzen des Artikels 13 des Grundgesetzes (Unverletzlich-
keit der Wohnung) nicht überschritten werden. Auf den See-
schiffen befinden sich auch die Wohnräume der Besatzungs-
mitglieder. Diese dürfen nur unter den Voraussetzungen des
Artikels 13 betreten werden.

Weiter gewährleistet die Begleitung durch einen Bundesbe-
diensteten die erfolgreiche Durchführung einer Kontrolle
durch die EU-Kommission. Beauftragte der EU-Kommis-
sion haben auf dem Gebiet der Seeschifffahrt keine Befug-
nis, in Deutschland gegenüber Privatpersonen hoheitlich
tätig zu werden. Zwangsmaßnahmen sind nur durch den
Staat (Bund oder Land) auf der Grundlage einer gesetzlichen
Ermächtigung zulässig. Sollte also der Kapitän eines Schif-
fes oder der Mitarbeiter einer Reederei die Herausgabe von
Unterlagen oder die Einsichtnahme in diese zum Zwecke der
Kontrolle verweigern, ist nur der Beamte der zuständigen
nationalen Behörde befugt, eine solche Herausgabe oder
Einsichtnahme zu erzwingen.

Ebenso wenig sind Beauftragte der EU-Kommission berech-
tigt, bei festgestellten Verstößen gegen die Vorschriften in
Kapitel XI-2 der Anlage des SOLAS-Übereinkommens oder
in der EG-Verordnung Maßnahmen gegen das Schiff zu er-
greifen. Es ist jedoch denkbar, dass im Zuge einer Kontrolle
durch die EU-Kommission schwer wiegende Verstöße ent-
deckt werden, die eine Festhaltung des Schiffes notwendig
machen. Dies kann nur von einem Beamten der national zu-
ständigen Behörde veranlasst werden.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Diese Bestimmung entspricht dem Artikel 82 Abs. 2 des
Grundgesetzes.*) ABl. EU Nr. L 129 S. 6 vom 29. April 2004.
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